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Spezielle artenrechtliche Prüfung (saP - Vorabschätzung ) 
 

für die Freiflächen -Photovoltaikanlage ĂSolarpark Sonnenwieseñ Gut Hub, Penzberg  

 

 

 

 

Abb. 1: Blick vom S¿dosteck der ĂSonnenwieseñ nach Norden (29.03.2022). 
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1. Einleitung  

1.1 Anlass und Aufgabenstellung  

Die Stadtwerke Penzberg möchten auf einem Teil des Flurstückes 1042/0 (Gemarkung Penzberg) eine Freiflächen-
Solaranlage errichten. Das Grundstück befindet sich im Eigentum der Stadt Penzberg und wird für die Dauer der 
beabsichtigten energetischen Nutzung an den Vorhabenträger zur Nutzung überlassen. Der vorhandene Flächen-
nutzungsplan muss im Rahmen der vorbereitenden Bauleitplanung geändert werden. Hierzu ist ein Erläuterungs-
bericht des Planungsbüros Wurm und eine saP-Vorabschätzung in Form dieses Berichtes notwendig. Hierzu wer-
den  

# die artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände nach § 42 Abs. 1 i.V.m. Abs. 5 Änderung BayNatSchG bezüglich 
der gemeinschaftsrechtlich geschützten Arten (alle europäischen Vogelarten, Arten des Anhangs IV FFH-
Richtlinie), die durch das Vorhaben erfüllt werden können, ermittelt und dargestellt. 

# die naturschutzfachlichen Voraussetzungen für eine Ausnahme von den Verboten gem. § 43 Abs. 8 BNatSchG 
für die nicht gemeinschaftsrechtlich geschützten Arten geprüft, die gem. nationalem Naturschutzrecht streng ge-
schützt sind. Es wird darüber hinaus geprüft, ob der Art. 6a Abs. 2 Satz 2 BayNatSchG (entsprechend § 19 Abs. 3 
Satz 2 BNatSchG) einschlägig ist. Eine Prüfung der gemeinschaftsrechtlich (streng) geschützten Arten nach Art. 
6a Abs. 2 S. 2 und 3 BayNatSchG ist nicht erforderlich, da dessen Regelungsinhalte bereits durch die Prüfung 
dieser Arten nach § 42 Abs. 1 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG sowie ggf. § 43 Abs. 8 BNatSchG entsprechend umfasst 
sind. 

1.2 Lage der Sondergebiet s, Historie  

Die ĂSonnenwieseñ liegt an der nordwestlichen Stadtgrenze von Penzberg im Naturraum Voralpines Moor- und 
Hügelland (Abb. 2).  

 

Abb. 2: Lage der Flurnummer 1042/0 (hellblau) und der Sonnenwiese (rot umkreist) am NW der Stadtgrenze Penzberg (violett, BayernAt-
las) 

Die Flurnummer 1042/0 ist insg. 25 ha groß, wird Flur Vordermeir genannt und umfasst den Strangenweiher, Teile 
von Gut Hub, große Waldbestände und die besagte Wiese. Deren Name kommt wohl vom Sonnenberg mit 617m 
Höhe, der 700m nördlich liegt und durch die A95 geteilt wird. 

In Abb. 3 vergleichen wir die Flurnummer 1042/0 von der ersten historischen Aufnahme um 1860 mit der aktuellen 
TK. Dabei fällt auf, dass die Flurnummer aus ursprünglich vier zusammengelegt wurde, ausschließlich aus Grün-
land bestand und keinen Wald oder Teich beinhaltete. 
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Abb. 3: Vergleich der Uraufname und der jetzigen TK für das Vorhabensgebiet (BayernAtlas). 

In Abb. 4 begeben wir uns im BayernAtlas auf eine ĂZeitreiseñ und betrachten die Entwicklung der Flurnummer 
1042/0 auf den Topografischen Karten von ca. 1836 bis 2008. Dabei zeigt sich, dass die Wiesen zur neu gebauten 
Bahnlinie bis ca. 1950 als nass gekennzeichnet waren. Mit dem Bau der Autobahn 1970 begann die Aufforstung 
des Grünlandes. Der Strangenweiher wurde erst Anfang der 1980er Jahre angelegt. Da entstand auch der Cam-
pingplatz am Huber See. 
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Abb. 4: Zeitreise durch verschiedene TKs um die Sonnenwiese. Die angegebenen Zeiträume sind nicht klar definiert (BayernAtlas). 
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Es stehen im FinView und iBalis Luftbilder von 2003, 06, 09, 12, 19 und 20 zur Verfügung. Vier Stück sind in Abb. 
5 zu finden. Hier ist die Verbuschung und Verschilfung der ehemaligen Streuwiesen auf der Flurnummer 1867 und 
im NW-Teil des städtischen Grundstückes 1042 dokumentiert. Westlich der Bahn wurden hingegen wieder Streu-
wiesen in Bewirtschaftung genommen. 

Das Zusammenbrechen der einst angepflanzten Fichtenbestände nördlich der Sonnenwiese ist auch deutlich er-
kennbar. Der Nordteil dieser Wiese wurde um 2018 aufgeforstet. Das Feldstück wurde entsprechend angepasst. 
Um 2015 scheint der Zentralbereich der Sonnenwiese umgebrochen worden zu sein. Hierzu wurde ein extra Feld-
stück angelegt das bis heute existiert. Seit 2018 wird der Wiesenbereich Richtung Gut Hub auch landwirtschaftlich 
gefördert. 

 

 

Abb. 5: Luftbild-Zeitreise in iBalis für das Gebiet der Sonnenwiese mit Flurkarte (gelb), Stadtgrenze (violett) und landwirtschaftl. Feldstü-
cken (grün). 

Die Schummerung mit dem Geländerelief ist in Abb. 6 zu finden. Noch besser als auf den Luftbildern erkennt man 
die vielen Gräben, die im Nordteil die Flurnummer 1042 durchziehen und den Niedermoor-Torfkörper dort entwäs-
sern (und hierdurch große Mengen an CO² freisetzen). 

Ein Luftbild aus dem Bebauungsplan mit der Ausdehnung des Sondergebietes für die geplante Freiflächensolar-
anlage befindet sich in Abb. 7 
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Abb. 6: Schummerung und Niedermoorkarte (hellgrün eingefärbt) für Flurnr. 1042 (Flurgrenzen: gelb, Feldstücke: dunkelgrün, FinView). 

 

 

Abb. 7: Luftbild mit dem Umfang des Sondergebietes (Planungsbüro Wurm). 
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1.3 Schutzgüter  

Die Sonnenwiese befindet sich in keinem LSG, NSG oder Natura 2000-Gebiet. 

Im Sondergebiet befinden sich auch keine gesetzlich geschützten Biotopflächen. Diese findet man entlang der 
Bahn und im NW-Eck der Flurnr. 1042 (Biotopnr. 8234-0173-001). Zusätzlich sind die Verlandungszonen um den 
Strangenweiher geschützt (Nr. 8234-0174). 

Laut der Beschreibung von 1993 handelt es sich bei der Nr. 8234-0173 um einen großflächige Streuwiesenbereich 
der durch die Bahnlinie Tutzing-Penzberg in 2 größere Teile getrennt wird. Der Teilbereich 1 besteht aus einem 
größtenteils brachgefallenen Streuwiesenkomplex. Nur der Ostteil der Teilfläche wird noch gemäht. Weiter wird 
geschrieben : Ădie Teilfläche ist durch einige tiefe Gräben von Entwässerung bedroht. Der breiteste, südlich gele-
gene Graben ist Ablauf des im Wald gelegenen, künstlich angestauten Fischteiches. Alle Gräben enden in einem 
verwachsenen Graben (Schilf) entlang der Bahnlinieñ. 

Als Beeinträchtigung wird ĂEntwässerung / Drainage; Nutzungsauflassung / Verbrachungñ genannt. Gefordert wird: 
ĂWasserhaushalt wiederherstellen; Wiedereinführung biotopprägender Nutzungñ. 

Im Strangenweiher befindet sich ein ASK-Punkt. Hier wurden 1993 Erdkröten und Kaulquappen gemeldet. 

 

Abb. 8: Schutzgüter im Untersuchungsgebiet. Rot: Biotopflächen, Pink: ASK-Punkte, Flurgrenzen sind gelb, Feldstücke grün (FinView). 
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1.4 Fotodokumentation  

Die Sonnenwiese wurde am 29.03.2022 um 8:30 Uhr bei kühlen und leicht sonnigem Wetter entgegen dem Uhr-
zeigersinn begangen. 

 

  

Abb. 9: Blick von der Wiese gen Süden. Links das Café Extra mit 
dem Albert-Schweizer-Kindergarten daneben. 

Abb. 10: Thermophiler West-Waldrand mit Altgrasstrukturen. 

 

  

Abb. 11: Die Aufforstungsfläche im Norden mit viel Altgras. Abb. 12: Die Zuwegung im N, die auch Teil des Sondergebietes ist. 

 

  

Abb. 13: Der Waldrand gen Bahn mit Jungwald Abb. 14: Feuchter Waldrand im Süden ebenfalls mit viel Altgras. 


